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 Veröffentlicht am 09.11.1923

Norm

StPO §294

Rechtssatz

Hat der Staatsanwalt bei der Berufungsanmeldung nur erklärt, die Berufung wegen des Ausspruches über den

bedingten Strafnachlaß ergreifen zu wollen, so ist er nicht berechtigt, in der Berufungsausführung auch die

Umwandlung der Kerkerstrafe in eine strenge Arreststrafe zu bekämpfen.
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